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Verordnung 
über die Berufsausbildung 

zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement / 
zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement 

 
 

vom 19. März 2020 
(veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 16 vom 01. April 2020) 

 
 
 
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes, der zuletzt durch Artikel 436 
Nummer 1 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 
verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung: 
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Abschnitt 1 
Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung 

 
 
§1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
 
Der Ausbildungsberuf des Kaufmanns für Groß- und Außenhandelsmanagement und der 
Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbil- 
dungsgesetzes staatlich anerkannt. 
 
 
§2 Dauer der Berufsausbildung 
 
Die Berufsausbildung dauert drei Jahre. 
 
 
§3 Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan 
 
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (An- 

lage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. Von der Organisation der 
Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorgegeben ist, darf abgewichen 
werden, wenn und soweit betriebspraktische Besonderheiten oder Gründe, die in der 
Person des oder der Auszubildenden liegen, die Abweichung erfordern. 

 
(2) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sol- 

len so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit 
nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die berufliche Handlungsfähig- 
keit schließt insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren ein. 

 
 
§4 Struktur der Berufsausbildung, Ausbildungsberufsbild 
 
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in:  
 
1. fachrichtungsübergreifende berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten, 

2. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten in der Fachrichtung  

a) Großhandel und 

b) Außenhandel sowie  

3. fachrichtungsübergreifende, integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten.  

 
Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen als Teil des Ausbil- 
dungsberufsbildes gebündelt. 
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(2) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsübergreifenden berufsprofilgebenden 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind: 
 

1. Warensortiment zusammenstellen und Dienstleistungen anbieten, 

2. handelsspezifische Beschaffungslogistik planen und steuern, 

3. Einkauf von Waren und Dienstleistungen marktorientiert planen, organisieren und 

durchführen, 

4. Marketingmaßnahmen planen, durchführen, kontrollieren und steuern,  

5. Verkauf kundenorientiert planen und durchführen,  

6. Distribution planen und steuern,  

7. kaufmännische Steuerung und Kontrolle durchführen und  

8. Arbeitsorganisation projekt- und teamorientiert planen und steuern.  

 
(3) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig- 

keiten in der Fachrichtung Großhandel sind: 
 

1. Lagerlogistik planen, steuern und abwickeln und  

2. warenbezogene Rückabwicklungsprozesse organisieren und durchführen. 

 
(4) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig- 

keiten in der Fachrichtung Außenhandel sind: 
 

1. Außenhandelsgeschäfte abwickeln und Auslandsmärkte bedienen und  

2. internationale Berufskompetenzen anwenden. 

 
(5) Die Berufsbildpositionen der fachrichtungsübergreifenden, integrativ zu vermittelnden 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind:  
 

1. Berufsbildung sowie arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften, 

2. Bedeutung des Groß- und Außenhandels sowie Aufbau und Organisation des 

Ausbildungsbetriebes,  

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,  

4. Umweltschutz,  

5. Kommunikation und  

6. elektronische Geschäftsprozesse (E-Business). 
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§5 Ausbildungsplan 
 
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Aus- 
bildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbil- 
dungsplan zu erstellen. 
 
 

Abschnitt 2  
Abschlussprüfung 

 
Unterabschnitt 1 

Allgemeines 
 
 
§6 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt 
 
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2. 
 
(2) Teil 1 findet im vierten Ausbildungshalbjahr statt, Teil 2 am Ende der Berufsausbildung. 

Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest. 
 
 

Unterabschnitt 2 
Teil 1 der Abschlussprüfung 

 
 
§7 Inhalt von Teil 1 
 
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf  
 
1. die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 15 Ausbildungsmonate genannten Fertig- 

keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie  
 
2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs- 

rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht. 
 
 
§8 Prüfungsbereich von Teil 1 
 
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich Organisieren des Warensorti- 

ments und von Dienstleistungen statt.  
 
(2) Im Prüfungsbereich Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen hat der 

Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  
 

1. Bedarfe und Absatzchancen zu ermitteln, Informationen über Waren und Dienst- 

leistungen einzuholen und marktorientierte Warensortimente und kundenbezogene  
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Dienstleistungsangebote zu bewerten,  

2. Angebote von Lieferanten einzuholen und zu vergleichen, Waren zu bestellen und 

Dienstleistungen zu beauftragen, 

3. Kundenanfragen zu bearbeiten, Angebote zu erstellen und Aufträge unter Beach- 

tung von Liefer- und Zahlungsbedingungen zu bearbeiten,  

4. adressatengerecht, situations- und zielorientiert zu kommunizieren sowie  

5. Kundendaten zu verwalten und dabei rechtliche Regelungen zum Datenschutz und 

zur IT-Sicherheit einzuhalten.  

 
(3) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben 
schriftlich zu bearbeiten. 
 
(4) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 
 

Unterabschnitt 3 
Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Großhandel 

 
 
§9 Inhalt von Teil 2 
 
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der Fachrichtung Großhandel auf 1. die im 

Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie 2. 
den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs- 
rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht. 

 
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die be- 

reits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen 
werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

 
 
§ 10 Prüfungsbereiche von Teil 2 
 
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung Großhandel in den folgenden Prü- 
fungsbereichen statt:  
 
1. Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen,  

2. Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften,  

3. Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Großhandel sowie  

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 
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§ 11 Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen 
 
(1) Im Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen hat der Prüfling 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  
 

1. Geschäftsvorgänge buchhalterisch zu erfassen und Zahlungsvorgänge zu bearbei- 

ten,  

2. die betriebliche Kosten-und-Leistungs-Rechnung anzuwenden sowie Kennzahlen 

zu ermitteln und zu analysieren und Instrumente der kaufmännischen Steuerung 

und Kontrolle zu nutzen, 

3. im Rahmen eines Kundenauftrages den mengen- und wertebezogenen Daten- und 

Warenfluss in elektronischen Systemen zur Ressourcenplanung und zur Verwal- 

tung von Kundenbeziehungen zu erfassen und die Zusammenhänge darzustellen 

und  

4. Arbeitsorganisation projekt- und teamorientiert zu planen und zu steuern. 

 
(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schrift- 

lich zu bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 
 
§ 12 Prüfungsbereich Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften 
 
(1) Im Prüfungsbereich Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften hat der 

Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
 

1. logistische Prozesse von der Beschaffung bis zur Distribution zu steuern und zu 

kontrollieren, 

2. die Prozesse der betrieblichen Lagerlogistik von der Warenannahme bis zum 

Versand zu planen und abzuwickeln und dabei auch elektronische Lagerverwal- 

tungssysteme anzuwenden, 

3. den Einkauf von Waren und Dienstleistungen durchzuführen und dabei auch 

Risiken und Besonderheiten im internationalen Handel zu berücksichtigen, 

4. Verkaufsprozesse durch zielgruppenorientierte Marketingmaßnahmen zu unter- 

stützen, 

5. Reklamationen und Retouren abzuwickeln und 
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6. Kundenanliegen lösungsorientiert mit dem Ziel des Vertragsabschlusses zu bear- 

beiten und Möglichkeiten der Konfliktlösung anzuwenden. 

 
(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schrift- 

lich zu bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 
 
 
§ 13 Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachauf- 

 gabe im Großhandel 
 
(1) Im Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe 

im Großhandel hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  
 

1. berufstypische Aufgabenstellungen zu erfassen, 

2. Probleme und Vorgehensweisen zu erörtern, 

3. Lösungswege zu entwickeln und zu begründen, 

4. Geschäftsgespräche kunden-, service- und prozessorientiert zu führen und auszu- 

werten und dabei Waren-, Dienstleistungs- und Fachkenntnisse einzubeziehen 

und 

5. praxisbezogene Aufgaben unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und ökologi- 

scher Zusammenhänge sowie unter Beachtung rechtlicher Zusammenhänge zu 

planen, durchzuführen, zu steuern und auszuwerten. 

 
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eines der folgenden Gebiete zugrunde zu legen: 
 

1. Verkauf und Distribution, 

2. Warensortiment und Marketing und  

3. Einkauf und Beschaffungslogistik. 

 
(3) Mit dem Prüfling wird ein fallbezogenes Fachgespräch geführt. Das fallbezogene Fach- 

gespräch dauert 30 Minuten. Grundlage für das fallbezogene Fachgespräch ist eine 
praxisbezogene Fachaufgabe. Der Ausbildungsbetrieb teilt der zuständigen Stelle mit 
der Anmeldung zur Abschlussprüfung mit, ob die Durchführung nach Absatz 4 oder 
Absatz 5 gewählt wird. 

 
(4) Zur Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch hat der Prüfling eine von zwei 

praxisbezogenen Fachaufgaben zu bearbeiten, die  
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1. ihm vom Prüfungsausschuss zur Wahl gestellt werden und  

2. aus zwei unterschiedlichen Gebieten nach Absatz 2 stammen müssen. 

 
Der Prüfling wählt aus, welche praxisbezogene Fachaufgabe er bearbeitet. Die Bearbei- 
tung findet unmittelbar vor dem fallbezogenen Fachgespräch statt. Für die Bearbeitung 
ist dem Prüfling zusätzlich eine Bearbeitungszeit von 15 Minuten einzuräumen. Das fall- 
bezogene Fachgespräch beginnt damit, dass der Prüfling die von ihm bearbeitete 
praxisbezogene Fachaufgabe und seinen Lösungsweg darstellt. Ausgehend von dieser 
praxisbezogenen Fachaufgabe entwickelt der Prüfungsausschuss das fallbezogene 
Fachgespräch so, dass die in Absatz 1 genannten Anforderungen nachgewiesen 
werden können. 
 

(5) Zur Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch hat der Prüfling im Ausbildungsbe- 
trieb eigenständig zwei praxisbezogene Fachaufgaben zu bearbeiten, die  
 
1. der Ausbildungsbetrieb festgelegt hat und  

2. aus zwei unterschiedlichen Gebieten nach Absatz 2 stammen müssen. 

 
Zu jeder der beiden praxisbezogenen Fachaufgaben hat der Prüfling einen Report zu er- 
stellen. In dem Report hat er die Aufgabenstellung, die Zielsetzung, die Planung, das 
Vorgehen und das Ergebnis zu beschreiben und den Prozess, der zu dem Ergebnis 
geführt hat, zu reflektieren. Der Report darf jeweils höchstens drei Seiten umfassen. 
Spätestens am ersten Tag von Teil 2 der Abschlussprüfung sind dem Prüfungsaus- 
schuss die beiden Reporte zuzuleiten sowie eine Bestätigung des Ausbildungsbetriebs 
darüber, dass der Prüfling die praxisbezogenen Fachaufgaben eigenständig durchge- 
führt hat. Aus den beiden bearbeiteten praxisbezogenen Fachaufgaben wählt der Prü- 
fungsausschuss für das fallbezogene Fachgespräch eine aus und teilt sie dem Prüfling 
mit. Das fallbezogene Fachgespräch beginnt damit, dass der Prüfling die vom Prüfungs- 
ausschuss ausgewählte Fachaufgabe und seinen Lösungsweg darstellt. Ausgehend von 
der gewählten praxisbezogenen Fachaufgabe und dem dazugehörigen Report entwi- 
ckelt der Prüfungsausschuss das fallbezogene Fachgespräch so, dass die in Absatz 1 
genannten Anforderungen nachgewiesen werden können. 
 

(6) Bewertet wird nur die Leistung, die der Prüfling im fallbezogenen Fachgespräch erbringt. 
 
 
§ 14 Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
 
(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass 

er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der 
Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen. 

 
(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben 

schriftlich zu bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten.  
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§ 15 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der  
 Abschlussprüfung 

 
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind in der Fachrichtung Großhandel 

wie folgt zu gewichten:  
 

1. Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen mit  25 Prozent, 

2. Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen mit   15 Prozent,  

3. Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften mit  30 Prozent,  

4. Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen  

Fachaufgabe im Großhandel mit       20 Prozent 

sowie 

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit      10 Prozent. 

 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berück- 

sichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 16 – wie folgt bewertet worden 
sind:  

 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ 

und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“. 

 
 
§ 16 Mündliche Ergänzungsprüfung 
 
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung bean- 

tragen. 
 
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,  
 

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist: 
 

a) Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen, 

b) Prozessorientierte Organisation von Großhandelsgeschäften oder 

c) Wirtschafts- und Sozialkunde,  

 
2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet 

worden ist und 
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3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung 
den Ausschlag geben kann. Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden. 

 
(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern. 
 
(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis 

und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 
 
 

Unterabschnitt 4 
Teil 2 der Abschlussprüfung in der Fachrichtung Außenhandel 

 
 
§ 17 Inhalt von Teil 2 
 
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich in der Fachrichtung Außenhandel auf  
 

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig- 

keiten sowie  

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbil- 

dungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten ent- 

spricht. 

 
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

bereits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen 
werden, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 

 
 
§ 18 Prüfungsbereiche von Teil 2 
 
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in der Fachrichtung Außenhandel in folgenden Prüfungs- 
bereichen statt: 
 
1. Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen, 

2. Prozessorientierte Organisation von Außenhandelsgeschäften, 

3. Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe im Außenhandel 

sowie  

4. Wirtschafts- und Sozialkunde. 

 
 
§ 19 Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen 
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(1) Im Prüfungsbereich Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen hat der Prüfling 
nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  

 
1. Geschäftsvorgänge buchhalterisch zu erfassen und Zahlungsvorgänge zu bear- 

beiten, 

2. die betriebliche Kosten-und-Leistungs-Rechnung anzuwenden sowie Kennzahlen 

zu ermitteln und zu analysieren und Instrumente der kaufmännischen Steuerung 

und Kontrolle zu nutzen, 

3. im Rahmen eines Kundenauftrages den mengen- und wertebezogenen Daten- und 

Warenfluss in elektronischen Systemen zur Ressourcenplanung und 

1. zur Verwaltung von Kundenbeziehungen zu erfassen und die Zusammenhänge 

darzustellen und 

4. Arbeitsorganisation projekt- und teamorientiert zu planen und zu steuern. 

 
(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schrift- 

lich zu bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 
 
§ 20 Prüfungsbereich Prozessorientierte Organisation von Außenhandelsgeschäften 
 
(1) Im Prüfungsbereich Prozessorientierte Organisation von Außenhandelsgeschäften hat 

der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  
 

1. Absatzmärkte zu identifizieren,  

2. Außenhandelsgeschäfte vorzubereiten und abzuschließen und dabei Risiken und 

international gebräuchliche Handelsklauseln zu berücksichtigen,  

3. bei der Vorbereitung und beim Abschluss von Außenhandelsgeschäften Finanzie- 

rungs- und Kreditsicherungsmöglichkeiten sowie Zahlungsbedingungen zu berück- 

sichtigen,  

4. logistische Prozesse von der Beschaffung bis zur Distribution zu steuern und zu 

kontrollieren,  

5. Außenhandelsgeschäfte in einer Fremdsprache abzuwickeln und dabei die Kom- 

munikation mit ausländischen Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen 

adressatengerecht zu gestalten,  
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6. den Einkauf von Waren und Dienstleistungen durchzuführen und dabei Risiken 

und Besonderheiten im internationalen Handel zu berücksichtigen,  

7. Verkaufsprozesse durch zielgruppenorientierte Marketingmaßnahmen zu unter- 

stützen und  

8. Kundenanliegen lösungsorientiert mit dem Ziel des Vertragsabschlusses zu bear- 

beiten und Möglichkeiten der Konfliktlösung anzuwenden. 

 
(2) Die Prüfungsaufgaben sollen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schrift- 

lich zu bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 120 Minuten. 
 
 
§ 21 Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen  

 Fachaufgabe im Außenhandel 
 
(1) Im Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen Fachaufgabe 

im Außenhandel hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,  
 

1. berufstypische Aufgabenstellungen zu erfassen,  

2. Probleme und Vorgehensweisen zu erörtern,  

3. Lösungswege unter Anwendung internationaler Berufskompetenz zu entwickeln 

und zu begründen, 

4. Geschäftsgespräche kunden-, service- und prozessorientiert zu führen und auszu- 

werten und dabei Waren-, Dienstleistungs- und Fachkenntnisse einzubeziehen 

und 

5. praxisbezogene Aufgaben unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und ökologi- 

scher Zusammenhänge sowie unter Beachtung rechtlicher Zusammenhänge zu 

planen, durchzuführen, zu steuern und auszuwerten. 

 
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist eines der folgenden Gebiete zugrunde zu legen: 
 

1. Internationaler Handel und Auslandsmärkte, 

2. Warensortiment und Marketing und 

3. Einkauf und Beschaffungslogistik. 

 
(3) Mit dem Prüfling wird ein fallbezogenes Fachgespräch geführt. Das fallbezogene Fach- 

gespräch dauert 30 Minuten. Grundlage für das fallbezogene Fachgespräch ist eine 
praxisbezogene Fachaufgabe. Der Ausbildungsbetrieb teilt der zuständigen Stelle mit  
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der Anmeldung zur Abschlussprüfung mit, ob die Durchführung nach Absatz 4 oder Ab- 
satz 5 gewählt wird. 

 
(4) Zur Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch hat der Prüfling eine von zwei pra- 

xisbezogenen Fachaufgaben zu bearbeiten, die  
 

1. ihm vom Prüfungsausschuss zur Wahl gestellt werden und 

2. aus zwei unterschiedlichen Gebieten nach Absatz 2 stammen müssen. 

 
Der Prüfling wählt aus, welche praxisbezogene Fachaufgabe er bearbeitet. Die Bearbei- 
tung findet unmittelbar vor dem fallbezogenen Fachgespräch statt. Für die Bearbeitung 
ist dem Prüfling zusätzlich eine Bearbeitungszeit von 15 Minuten einzuräumen. Das fall- 
bezogene Fachgespräch beginnt damit, dass der Prüfling die von ihm bearbeitete 
praxisbezogene Fachaufgabe und seinen Lösungsweg darstellt. Ausgehend von dieser 
praxisbezogenen Fachaufgabe entwickelt der Prüfungsausschuss das fallbezogene 
Fachgespräch so, dass die in Absatz 1 genannten Anforderungen nachgewiesen wer- 
den können. 

 
(5) Zur Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch hat der Prüfling im Ausbildungs- 

betrieb eigenständig zwei praxisbezogene Fachaufgaben zu bearbeiten, die  
 

1. der Ausbildungsbetrieb festgelegt hat und 

2. aus zwei unterschiedlichen Gebieten nach Absatz 2 stammen müssen. 

 
Zu jeder der beiden praxisbezogenen Fachaufgaben hat der Prüfling einen Report zu 
erstellen. In dem Report hat er die Aufgabenstellung, die Zielsetzung, die Planung, das 
Vorgehen und das Ergebnis zu beschreiben und den Prozess, der zu dem Ergebnis 
geführt hat, zu reflektieren. Der Report darf jeweils höchstens drei Seiten umfassen. 
Spätestens am ersten Tag von Teil 2 der Abschlussprüfung sind dem Prüfungsaus- 
schuss die beiden Reporte zuzuleiten sowie eine Bestätigung des Ausbildungsbetriebs 
darüber, dass der Prüfling die praxisbezogenen Fachaufgaben eigenständig durchge- 
führt hat. Aus den beiden bearbeiteten praxisbezogenen Fachaufgaben wählt der Prü- 
fungsausschuss für das fallbezogene Fachgespräch eine aus und teilt sie dem Prüfling 
mit. Das fallbezogene Fachgespräch beginnt damit, dass der Prüfling die vom Prüfungs- 
ausschuss ausgewählte Fachaufgabe und seinen Lösungsweg darstellt. Ausgehend von 
der gewählten praxisbezogenen Fachaufgabe und dem dazugehörigen Report entwi- 
ckelt der Prüfungsausschuss das fallbezogene Fachgespräch so, dass die in Absatz 1 
genannten Anforderungen nachgewiesen werden können. 
 

(6) Bewertet wird nur die Leistung, die der Prüfling im fallbezogenen Fachgespräch erbringt. 
 
 
§ 22 Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
 
(1) Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hat der Prüfling nachzuweisen, dass 

er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der  
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Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen. 
 
(2) Die Prüfungsaufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben 

schriftlich zu bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 
 
§ 23 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der 
Abschlussprüfung 
 
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind in der Fachrichtung Außenhandel 

wie folgt zu gewichten:  
 

1. Organisieren des Warensortiments und von Dienstleistungen mit  25 Prozent,  

2. Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen mit   15 Prozent,  

3. Prozessorientierte Organisation von Außenhandelsgeschäften mit  30 Prozent,  

4. Fallbezogenes Fachgespräch zu einer betrieblichen  

Fachaufgabe im Außenhandel mit      20 Prozent 

sowie  

5. Wirtschafts- und Sozialkunde mit      10 Prozent.  

 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berück- 

sichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 24 – wie folgt bewertet worden 
sind:  

 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,  

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“,  

3. in mindestens drei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ 

und  

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“. 

 
 
§ 24 Mündliche Ergänzungsprüfung 
 
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung 

beantragen. 
 
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,  
 

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist:  
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a) Kaufmännische Steuerung von Geschäftsprozessen, 

b) Prozessorientierte Organisation von Außenhandelsgeschäften oder  

c) Wirtschafts- und Sozialkunde,  

 
2. wenn der benannte Prüfungsbereich schlechter als mit „ausreichend“ bewertet 

worden ist und  
 

3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung 
den Ausschlag geben kann. Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
einzigen Prüfungsbereich durchgeführt werden. 

 
(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern.  
 
(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis 

und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten. 
 
 

Abschnitt 3 
Schlussvorschriften 

 
 
§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel/zur Kauffrau im Groß- und 
Außenhandel vom 14. Februar 2006 (BGBl. I S. 409) außer Kraft. 
 
 
 
Berlin, den 19. März 2020 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie  
In Vertretung 
Nussbaum 


